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Nr. 73.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Durchführung des

Rsichsgesetzes vom 14. April 1926 über die Verfrachtung alkoho¬
lischer Waren.

Oldenburg, den 29 . August 1927.

Auf Grund des K 7 des Reichsgesetzes vom 14. April
1926 über die Verfrachtung alkoholischer Waren — RGBl.
Teil II S . 330 -— bestimmt das Staatsministerium,
was folgt:

8 i.
Hasenbehörden im Sinne des Z 4 des Reichsgesetzes

sind für die im Amtsbezirk Brake beheimateten Schiffe das
Hafenamt Brake, für die übrigen im Landesteil Oldenburg
beheimateten Schiffe die zuständigen Ämter und Stadt¬
magistrate der Städte I . Klaffe. Von diesen Behörden
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werden die für die Dauer von drei Jahren geltenden Ge¬

nehmigungen für die Ausfuhr alkoholischer Waren nach § 3

des Reichsgesetzes erteilt.

8 2 .

Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zur Ausfuhr

alkoholischer Waren ins Ausland sind in jedem Fall der

Ausfuhr mit Schiffen von geringerem als 500 Registertons

Netto -Raumgehalt , die einem Staate angehören , der dem

auf der Konferenz in Helsingsfors vom 19 . August 1925

abgeschlossenen Abkommen zur Bekämpfung des Alkohol¬

schmuggels beigetreten ist , an die in 8 1 genannten Stellen

zu richten . Die in Frage kommenden Staaten werden in

den Oldenburgischen Anzeigen bekannt gemacht . Die Er¬

laubnis zur Ausfuhr wird nur den Schiffen erteilt , die im

Besitz der im 8 3 des Reichsgesetzes vorgeschriebenen Ge¬

nehmigung sind.

Schiffe von weniger als 100 Registertons Netto -Raum¬

gehalt gelten bei der Beförderung alkoholischer Waren nur

dann als in regelmäßiger Linienfahrt beschäftigt , wenn sie

sich im Besitze einer entsprechenden Bescheinigung einer der

im 8 1 genannten Behörden befinden.

8 3.

Zuständige Behörden im Sinne der 88 2 , 6 , 7 des

Reichsgesetzes sind die in 8 1 genannten Behörden.

Zur Unterschrift des Verzeichnisses (8 6 Abs . 1 Satz 2

des Reichsgesetzes ) können die genannten Behörden die Be¬

fugnisse auf Nachgeordnete Stellen übertragen . Zur Unter¬

schrift ist auch der Vorsteher eines am Hafenorte befindlichen

Zollamts befugt.

Zuständige Behörde im Bestimmungshafen ist die Hafen¬

behörde und , soweit sich ein Zollamt am Hafenort befindet,

dessen Vorsteher.
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Die Überwachung der Einhaltung vorstehender Be¬
stimmungen geschieht außer durch die örtlich zuständigen
Polizeibehörden auch durch die Organe der Reichszoll¬
verwaltung.

Die Überwachung der Beladung von Schiffen von
weniger als 500 Rcgistertons Netto -Raumgehalt in einem
Zollhafen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Hafenbewachung.

Die im Freibezirk Brake beladenen Schiffe werden —
falls sie nicht nach Z 8 des Unterweserzollverwaltungsgesetzes
von jeder amtlichen Überwachung befreit sind — beim Ver¬
lassen des Freibezirks geprüft , wenn sich aus der buchmäßigen
Anschreibung ergibt , daß die Ladung aus alkoholischen Waren
besteht , oder wenn ein Verdacht darauf besteht.

8 4.

Vor Erteilung einer Genehmigung gemäß § 3 des
Reichsgesetzes über die Verfrachtung alkoholischer Waren
ist das zuständige Hauptzollamt zu hören ; ebenso ist mit
den gemäß § 2 dieser Bekanntmachung gestellten Anträgen
zu verfahren.

Oldenburg , den 29 . August 1927.

Staatsministerium.
v . Finckh . Or . Willers.
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